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1. Kurzwortbezeichnungen 
 
 

DGS  Deutscher Gehörlosen-Sportverband 
DGZ  Deutsche Gehörlosen-Zeitung 
EDSO  European Deaf Sports Organization 
  (Europäische Gehörlosen-Sportorganisation) 
ICSC  Internationale Committee of Silent Chess 
  (Internationales Komitee für Gehörlosen-Sport) 
DVV  Deutscher Volleyballverband 
CEV  Confederation Europeenne de Volleyball 
  (Europäischer Volleyball-Verband) 
FIVB  Federation Internationale de Volleyball 
  (Internationaler Volleyball-Verband) 
DSB  Deutscher Sportbund 
 
 

VwO  Verwaltungsordnung   
SpO  Spielordnung 
RO  Rechtsordnung    
GbO  Gebührenordnung 
StO  Strafordnung 
 
 

Entwurf der Ordnungen am:  01.09.1977 in Essen 
Beschluss:     01.02.1978 in Frankfurt/Main 
Ergänzung/Änderung:   15.03.1980 in Frankfurt/Main 
Ergänzung/Änderung:   24.04.1980 in Frankfurt/Main 
Ergänzung/Änderung:    07.04.1984 in Kassel 
Ergänzung/Änderung:   05.04.1986 in Kassel 
Ergänzung/Änderung:   06.10.1990 in Kassel 
Ergänzung/Änderung:   15.10.1994 in Kassel 
Ergänzung/Änderung:   29.04.2000 in Würzburg 
Ergänzung/Änderung:   23.09.2006 in München 
Ergänzung/Änderung:   09.10.2009 in Essen 
 
Bestätigt vom Präsidium am   XX.XX.2010 in Essen 
 
Hinweis: Die Ämter der DGS- Sparte Volleyball sind von Gehörlosen Frauen oder Männern 
besetzbar. Die Regeln, Bestimmungen u.ä. schließen Spieler oder Spielerinnen mit ihren 
Abteilungen ein. 
 
 
 

Änderungen der Ordnungen 
 
Diese Ordnungen gelten ab sofort bis auf weiteres und können durch die Spartenleitung 
im Laufe der Zeit ergänzt werden, sobald sich Änderungen auf Grund der Erfahrung als 
notwendig erweisen, oder Vereine/Landes-Gehörlosen-Sportverbände Änderungen bean-
tragen. Sie werden durch Rundschreiben und Bekanntmachung unter „Amtliche Bekannt-
machung“ in der Sportbeilage der DGZ, veröffentlicht. Sie sind für alle dem DGS ange-

schlossenen Volleyball-Vereine bindend. 


